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Neues helvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von Escher und Usterl, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band ü. iVrv. I.XI. Dem, den 6. Nov.

G e s e z g e b u n g.

Grosser Rath, 21. Oktob.
(Fortsehn ng.)

Hecht: Die Bezahlung der Geistlichen ist
eine der he liglten Schulden der Nation und
das Volk fürchtet, daß durch Nichtbezahlung
derselben man die Religion mittelbar unrergra,
den wolle ; ans Gerechtigkeit also sowoyl, als
aus Politik sollen wir Esthers Antrag anneh-
men. Dieser Antrag wird angenommen.

Die Munijipalitat Schupfheim im Entlibuch
fodert ebenfalls Besoldung der Geistlichen.

German»: Die Verweisung solcher Bitt-
schriften an das Direktorium hilft uns wenig,
denn der Staat ist nicht im Stand, die Geist-
lichtn alle zu bezahlen, und wenn er auch
es könnte, so herrscht hierüber ein« schreiende
Ungerechtigkeit, indem nun alle Auflagen gleich
find, und doch den einen Gemeinden ihre Geist-
lichen vom Staat aus besoldet werden, unge-
acht« der Zehenden aufgehoben ist, und hinge-
gen andere Gemeinden ihre Pfarrer besolden
müssen. Die gleiche Ungleichheit hac auch in
Rukncht der Besoldung der Richter wegen den
ungleichen Emolument«!, Statt; ich begehre eine
Commission, die diese beiden Gegenstande un-
tersuchen, um endlich dem Uebel von Grund
aus abzuhelfen.

Schlumpf folgt, fodert aber doch einstwei-
rekco?à " Bittschrift an das Di-

sÄ)ON tênê
fion über die Besoldung der Geistlichen, undbedürfen a!,o keiner neuen; übcrdem muS
Germans Antrag schuftlich aufs Bureau 'gelegt

man in denselben eintrete., kann,und ich bemerke nur vorläufig, daß es ftlcian
Geisti-Nn beiz,.messen, woraus die

e
'ch belcloet wurde«, und dann nachher><>t ì»,r den Gemeinden aufzubürden.

G er mann vereinigt sich mit Schlumpf.
Koch folgt Carrard, und bemerkt noch, daß

die vorhandene Commission mit dem iganzen
Gegenstand der Geistlichkeit i n allgemeinen be-
auftragt ist, und also einstweilen nichts abge«
soiwertes über die Besoldung beschlossen wer-
den rann, weil alles zusammenhängt wie die
Ringe an einer Kette. Die Commission arbei-
tet thätig, aber ihre Arbeit ist nicht reif genug,
um schon vorgelegt zu werden. Mast weise
ihr auch Gcrmanns Antrag zu.

Schlumpfs und Kochs Anträge werde»
angenommen.

Die Versaminlung bildet sich in geheime
Sitzung.

Senat, 2l. Oktober.
Präsident: Frossard.

Der Beschluß wird verlesen, der eine Bitt-
schrift der Br. Ios. Wirk» und Ioh. Bücher
dem Vollziehungsdirektorium zuweist, und das-
selbe bevollmächtigt, diejenigen Reklamationen
oder Einfragen, welche in zweifelhaften Fällen
über das Gesez vom 17. Herbstm. 1799. we-
gen Stellung eines Vaterlandsvertheidigers auf
die Zahl der loo Aklisbürger, einlangen inöch-
ten, oder bereits eingelangt sind, nach dein
Sinn und Geist dieses Gesetzes z» entscheiden.

iaflechere wundert sich über die erste Frage
dieser Munizipalbeamten: das Gesez entschei-
del solche hinlänglich, und nimmt die Muni-
sipalbeamten von allem Militärdienst aus. Den
Beschluß kann er nicht annehmen ' weil es dem
geftzgebenden Crrps sehr übel ansteht, zu sa-
gea: unser Gesez läßt sehr viele Zweifel und
Ungewißheiten übrig, die das Direktorium ent-
scheiden soll; in Sachen zumal, die das hel-
vetische Volk so nahe inttressiren, wie die
Stellung von Militär.

Zäslin kann a^ch nicht izur Annahme stim-
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men; der Beschluß sagt in vielen Worten
nichts — und enthält eigentlich nur eine ein-
fache Tagesordnung.

Der Beschluß wird verworfen.
Thor lg entschuldigt schriftlich seine Entfer-

nung, und bittet um 6 Wochen Urlaub.
Zäs lin will entsprechen. Der Urlaub wird

gestattet.
Der Beschluß wird verlesen, der die Muni-

tipalwahien der Gemeinde Solorhurn als gül-
tig erklart, indem kein Gesez Milttarpcrsonen,
die im Dienste sind, zu wählen, verbietet.

Meyer v. Arb. glaubt, die Sache sollte

durch eine Commission naher untersucht werden.

Lüthi v. S. findet keine Commission noch-

wendig; er glaubt wohl, es seyen durch Jnrri-
gen junger Leute, die unter die Elite gehörten,
gewählt" worden; da aber kein Gesez sol-

ches verbietet, und die Gemeinde andere an
die Stelle der Gewählten ins Militär wird
stellen müssen, so müssen die Wahlen auch ale

gültig angesehen, und der Beschluß angenom-
men "werden.

Der Beschluß wird angenommen.
Der Beschluß über die Verkaufsart der Na-

tionalgüter wird verlesen, und an eine Com-
mission gewiesen, die am Donstag berichten

soll; sie besteht aus den B. Meyer v. Arau,
Berthollet und Obmann.

Der Beschluß wird verlesen, der das Voll-
ziehungsdirektorium einladet, den gesezgebenden

Räthen die Aktenstücke über die Entsetzung des

katholischen Pfarrers Roman Heer in Basel
mitzutheilen.

Cart nimmt freilich den Beschluß an, be-

greift aber nicht, warum es eines Gesetzes be-

darf, um solche der Gesezge'bung für ihre Ar.
betten nöthige Aktenstücke und Aufschlüsse vom
Direktorium zu erhalten; somit könnte der Se-
nat der keine Initiative hat, sich auch niemals
solche Aufschlüsse verschaffte«. Er nimmt den

Beschluß diesmal noch an, hofft aber, der gr.
Rath werde uns ungesäumt ein Gesez senden,
wodurch das Direktorium verpflichtet werde,
jedem Rathe auf seine einfache Einladung hin
das Benöthigte mitzutheilen.

Ià slin. Was Commissionen der Räthe ver<

lanaen, soll das Direktorium ihnen ohne an-

ders gestatten; ein Rath als Rath kann aber

wohl kaum anders als in Form von Dekreten

sich Aufschlüsse geben lassen.

2

Laflechere. Wir verwechseln verschiedene
Dnige miteinander. Nie hat das Oiretwr um
Auftchluge einem Rathe, oder Eommilssoncit
desselben zu geben, verweigert; aber wenn der

gr. Rath Rechenschaft vom Direktorium ver-
langt, so ist er das für sich allein zu th-m
nicht befugt.

Carl giebt diese Unterscheidung zn, aber die

gegenwärtige Refolut.on verlangt einfache Mit-
cheilung von Aktenstücken, und keine Rechen-
schaft.

Laflechere. Dieser Beschluß ist nur eine

Folge eines frühern, welcher Rechenschaft über
Roman Heers Absetzung verlangte.

U steri: Laflcchere'ö Unterscheidung ist sehr

rich.-ig; Rechenschaft über Regierungsmaßreg M
kann nur ein Dekret bttder Rathe vom Direk-
touium verlangen; Ausschlüsse und Mtttheilun-
gen hingegen kann jeder Rath und jede Com-
mission der Räthe für sich begehren. Bis da-

hm har der gr. Räch allein in der Sache ge-

fehlt. Zu Anfang unsrer Sitzungen faßte er
Beschlüsse ab, für jede Mittheilung, die er

vom Direktorium bedürfte; der Senat ward
der sonderbaren Rolle, die er bei Sanction dieser
Beschlüsse zu spielen hatte, üderdrüßig, und
ließ dem gr. Rath wissen, er möchte sich diese

Mittheilung ohne Dazwischenkunft von Oekre-
ten geben lassen; das geschah; nach und nach

gieng der gr. Räch weiter, und verlangte für
sich allein Recyenschaft, über Regiernngsver-
fugungen des Direktoriums. Dieses verwett

geue solche, bis sie durch ein Dekret beider

Rathe verlangt wurden; nun fallt der große

Räch wieder in seinen ersten Fehler zurük, und

sendet uns einfache Einladungen zu Mittheilung
gen in Form gesez'.icher Beschlusse — dieß ist

auch bei dem vorliegenden der Fall.
Der Beschluß wird angenommen.
Der Beschluß wird verlesen, der ein Straft

sesez gegen die öffentlichen Beamten enthalt,
welche die Einrcgistrirungsgebühren, die tzt

einziehen sollten, einzuziehen versäumen würden.

Mittelholzer wünschte lieber einen neuen

Finanzplan für das künftige Jahr, als joicye

Verbesserungen des alten; er nimmt den gtgew

ivartigen Beschluß an, erwartet aber daß din

verhaßten Einrcgistrirungsgebühren künftig av

unserm Abgabensystem wegbleiben werden.

Luthard. Dieses Slrafgesez soll auf >cy

verwickelt« bürgerlich« Verhallnisse angewau
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werden, es bedarf also näherer Untersuchung;
er r lh zu einer Commission. Diese wird de-

schlössen; sie soll in 2 Tagen berichten, und
besteht aus den Brn. Lüthi v. Sol., Usteri
und Lüthard.

Der Beschluß wird verlesen und angenom-
men, der das Direktorium einladet, den ge-
sezgebenden Räthen eine Uebersicht des Zustan-
des der Finanzen der Republik, ihrer Bedürft
nisse und Hülfsquellen vorzulegen.

Die französische Uebersetzung des Berichtes
der Revisionscommifsion der Constitution (s.
S. wird verlesen.

Der Senat schließt seine Sitzung und be-

schàftigt sich mit einem auf die innere Polizei
der Rathe Bezug habenden Gegenstand.

Grosser Rath, 22. Okt.
Präsident: Akermann.

Die Kanzlei zeigt die ohne oder mit vollen-
detem Urlaub abwesenden Mitglieder der Ver-
sammlung an; es sind folgende: Augspurger,
Tucher, Camcnzind, Enz, Grutcr, Hammer,
Jaquier, Jndermatten, Kaufmann v. Stasis-
burg, Lüthi, Maulaz, Meyer, Merz, Müller,
Polctti, Tabin und Zelis.

Nüce will, daß diese Mitglieder nach ihrer
Zurüktunft einen öffentlichen Verweis erhalten,
über ihre gesezwidrige Entfernung von den Ver-
fammlungen.

Escher denkt, ehe man beschließe, daß ein
Verweis gegeben werden soll, müsse man sich
doch zuerst versichern, daß diese Mitglieder
strafbar seyen, und also ihre Entschuldigung
abwarcen; zu diesem Ende hin fodcrt er ein-
zig, daß die Namen dieser abwesenden Reprà-
sentante» ins Protokoll eingetragen werden.

Dieser lezte Antrag wird angenommen.
Das Direktorium übersendet folgende Both

schuft:
Das Vollziehungsdirektorium der helvetischen

einen und uncheilbaren Republik, an die
gesczgebenden Rache.

Bürger Gesezgeber l
Das Direktorium zog von der Verwaltung«!-

kammer von Basel Bericht ein, daß die Ratio-
ualziegelhürte von Waldenburg, welche jährlich
kur sechzig Franken verpachtet ist, jahrlich auch
"",e gän^z Summe aufzehre, und nunmehr

wichtigere und sehr kostspielige Ausbesserungen
erfovere; es nahm also unterm zo. Juli den
Vorschlag eben dieser Authoritat zur Verlaus
fung dieses Nationalguts an. Dem zufolge
wurde es den 11. September öffentlich feil
geboten, wie aus dem hier beiliegendem Ner-
balprozeß erhellet; und es wurde um den Preis
von 1326 Franken losgeschlagen; ein Preis,
der die Erwartung der Nerwaltungskammer
weit übersteigt.

Innig überzeugt, daß der Verkauf auf sols
chem Fuß vortheilhaft sey, hatte ihn das Direk-
wrium durch seinen Beschluß vom 27. September
provisorisch bestätigt, wie die hier beiliegende
Copia zeigt; und nunmehr ladet es Sie ein,
BB. Gesezgeber, die Veräusserung durch ends
liche Sanktion zu bestätigen.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

S a v a r y.
Im Namen des Direktoriums der Generalsekr.

Mousson.
Cartier wünscht, daß in Zukunft das Dis

rektorium solche Verkäufe früher anzeige, ins
dem dieser mehr als monatlange Aufschub dem
Käufer gewiß nachtheilig, oder doch unanges
nehm seyn muß; übrigens will er diesen Vers
kauf genehmigen. Dieser Antrag wird ange?
nommen.

Der Senat verwirft den Beschluß über den
italiänischen Dollmetfch.

Die Verwaltungskammer des Kantons Zürich
übersendet folgende Zuschrift:

Die Verwaltungskammer des Kantons Zürich,
an den großen Ra:h der helvet.scheu einen«
und uncheilbaren Republik.

Zürich, den ly. Okt. 1799.

Bürger Gesezgeber!
Die Gemeinde Meilen sah sich, um verfchies

dene Requisitionsunkosten zu bestreiken, zum
zweitenmal im Fall, das Vermögen aller, die
in ihrem Gemeindsbezirk wohnen, und derer
so Güter oder Grundstücke in demselben besitzen,
mit einer Steuer, die sie nach dem Maaßsiabe
des Vermögens oder Werths des Guts bes

stimmte, zu belegen.
Die Nation besizt in diesem Gemeindbez rk
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vier Lehenhöfe, die ebenfalls von der Munizi-
palitat mit einer nach der Schätzung ihres
Werths, die sie selbst machte, Verhältniß-
mäßigen Steuer belegt wurden. deren Eittnu)-
tnng sie von der Verwaltungskammer foderte.

Die Verwaltungskammer, um nie den Vor-
wurf auf sich zu laden, daß sie das Eigen-
thum der Nation, deren Verwalter sie ist, übel
verwendet habe; und da sie nicht in eigner
Sache Richter seyn konnte, findet sich beson-
ders um des llmstands willen, da der gleiche
Fall noch in vielen Gsme.uden unsers Kan-
tons eintreten dinsste, in die Notwendigkeit
versezt, dem Entscheid der Gese^cbuna^ die
allgemeine Frage vorzulegen, chn wiesen. Ich-
tionaigüter due Lasten der Gttneinde, in deren
Bezirk sie liegen, zu tragen verpflichtet seyen,
und ob dieselben gleich Privatgütern mit Steuern
belegt werden können? wenn sie steuerbar sind;
wem die Schätzung des Werths des National-
guts zustehe, und ob kein Abzug statt finde,
da dem Private nur sein liquides Vermögen
mit Steuer belegt wird?"

Je drückender und dringender, die Lasten durch
die Folgen des Kriegs täglich in unserem Kan-
ton werde», desto wichtiger ist der baldige
Entscheid dieses Gegenstandes für die betreffen-
den Gemeinden sowohl, als für das Eigen-
thum der Nation.

Republ. Gruß und Ehrerbietung

Im Namen der Verwaltungskammer,
Egg, Präsident.

Schlump f. Die Beantwortung dieserFrage
ist wegen der Allgemeinheit des Falls wichtig,
und daher fodere ich über dieselbe Niedersetzung
«aer.Commission.

Bille ter folgt.
Carrier ist gleicher Meinung, und will die

Abtheilung dieser Beschwerden gesezlich be-
stimmen.

Zlinmermann folgt Cartier, glaubt aber,
die Natipnalgüter können nicht mit diesen Be-
schwerden belegt werden, weil diese doch wieder
auf die einzelnen Bürger zurükfallen würden.

Der Gegenstand wird einer Commission über-
wiesen, in welche geordnet werden: Vetsch,
Geyser. Billeter, Hug nnd Arni.

Auf Zimmermanns Antrag erhält Bürger
Aochplez, Präsident der Verwaltungskammer
des Aargmls, die Ehre der Sitzung.
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Escher, im Namen einer Commission, legt
folgendes Gutachten vor.

An den Senat.
In Erwägung, Saß die Sicherung der Walt

düngen gegen Frevel und Diebstahl, sowohl
als Schaz des Eigenthums, als auch als Sicht-
rung eines der unentbehrlichsten Lebensbedürft
niffe, eine wesentliche Pflicht des Staates gc?

gen seine Bürger ist;
hat der große Rath beschlossen e

i. Wann eine einzelne Person In einer Wal?

dung, sie sei Nationals»!, Gemeindgut oder

Privateigenthmn, Frevel begeht, so soll sie dem

Eigenthümer derWaldung denWerth des geftevel?
ten Holzes, nebst dem übrigen verursachten
Schaden ersetzen, und dem Staat eine Geldbuße

befahlen, die den doppelten Werth des geste?

veuen Holzes beträgt.
(Die Fortsetzung folgt.)

Ministerium der innern Angelegenheiten.

Unter die MaaScgeln, wodurch die Negierimg
den kriegsbefchädiglcn Kantonen zu Hülfe zu
kommen sucht, gehört auch die Veranstaltung
der Aufnahme und Verpflegung von verwaisten
oder andern dürftigen Kindern, zu welchen die

Verwaltungskammern zufolge einem erhaltenen
Auftrage ihre Mitbürger öffentlich eingeladen
haben. Diejenige des Kantons Golochurn ist

die erste, welche den Erfolg von ihrer Auffode?

rung mittheilt, und zwar einen so befriedigen?
den Erfolg, daß er sogleich dem Publikum be?

kamtt zu werden verdient; hundert und sieben?

zig Personen haben sich bereits namentlich an?

gegeben, um insgesamt zweihundert und eilt
Kinder zwischen dem gten und i6ren Jahre zu

versorgen, und die einzige Gemeinde Häaen?

dorf übernimmt sechs und dreißig derselben.
Die Verwaltungskammer verspricht auf diew»

Vcrzeichniß unmittelbar ein zweites, eben so

zahlreiches folgen zu lassen, wozu nur noch Im

bestiimnien Angaben fehlen. Wen» es für d>e

Einwohner der übrigen Kantone eines Beispsti»

zur Nachahmung bedürfte, so müßte dasjenige

des Kantons Sàchwm um so viel wirksamer

seyn, als er selbst durch die Folgen des str-ege»

in seinem Wohlstände nahmhaft gelitten hat.
> Bern, den s ten Wintemionat 17
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